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DIE FRISCHE-QUELLE



Nutzungsvereinbarung Nr.:

zwischen

SODA RENT GmbH, Liebigstraße 19, D-60323 Frankfurt/M.

und
	Nutzer:
	     

	Straße:
	     
	Telefon:
	     

	PLZ, Ort:
	     
	
	

	Bankverbindung:
	     
	PLZ, Ort:
	     

	Konto Nr.:
	     
	Bankleitzahl:
	          


über

	Bezeichnung
	Art.-Nr.
	Anzahl
	mtl. Nutzungs-

entgelt pro Gerät
	mtl. Nutzungsentgelt

	SODA JET® - Office
	156 400
	     
	€
	79,00
	€
	   0,00

	
	+ 19%  Mehrwertsteuer*
	€
	   0,00 

	
	Gesamtsumme mtl. Nutzungsentgelt
	€
	   0,00


* Sollte sich die Höhe der Mehrwertsteuer während der Vertragsdauer ändern, so ist SODA RENT berechtigt, die geänderte Mehrwertsteuer in Anrechnung zu bringen.

Einzugsermächtigung

Der Nutzer ermächtigt SODA RENT, das Nutzungsentgelt zzgl. MwSt. bei Fälligkeit vom Konto des Nutzers einzuziehen. Wird keine Einzugsermächtigung erteilt oder während der Vertragsdauer widerrufen, so wird eine Gebühr von € 5,00 pro Monat zusätzlich zum monatlichen Nutzungsentgelt erhoben.

Vertragsdauer

Die Vertragsdauer beginnt mit der Lieferung des SODA JET® gemäß Lieferschein und umfasst als Mindestdauer 36 volle Kalendermonate sowie den anteiligen Monat des Vertragsbeginns. Die Vertragsdauer verlängert sich um jeweils 12 Monate, sofern die Nutzungsvereinbarung nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der jeweiligen Vertragsdauer schriftlich gekündigt wird.

	Sonstiges (z.B. Standort abweichend von obiger Anschrift des Nutzers):
     


Allgemeine Bedingungen

1. Das Nutzungsentgelt enthält die Kosten für die Bereitstellung des oben aufgeführten SODA JET® einschließlich aller Reparaturleistungen, die bei einer ordnungsgemäßen Nutzung während der ersten 12 Monate nach Lieferung des SODA JET®  erforderlich werden. Die vorstehende Frist verlängert sich auf 24 Monate, sofern es sich bei dem Nutzer um einen Verbraucher handelt. Installations- und Auslieferungskosten sind vom Nutzer separat zu tragen, ebenso die Verbrauchskosten für Wasser, Strom, Desinfektionsmittel und –zubehör sowie für den Austausch der Kohlensäureflasche. 

2. Das monatliche Nutzungsentgelt ist zum 1. eines jeden Monats während der Vertragsdauer im Voraus fällig; beginnt die Vertragsdauer während eines Monats, so wird ein anteiliges Nutzungsentgelt mit dem ersten vollen Monatsbetrag erhoben.

3. Alle notwendigen Reparaturleistungen an einem SODA JET® dürfen ausschließlich durch den Hersteller, die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Industriestraße 1, 89420 Höchstädt, oder einen von Grünbeck Benannten erfolgen. Im Reparaturfall ist der SODA JET® in der Originalverpackung an den Hersteller zu senden. Die Kosten der Einsendung, Rücksendung und Reparatur gehen zu Lasten des Herstellers, soweit die Reparatur trotz bestimmungsgemäßer Nutzung und ordnungsgemäßer Erfüllung der Inspektions- und Wartungsanweisungen laut Bedienungsanleitung innerhalb der in Ziffer 1 genannten Fristen (24 Monate bei Verbrauchern, ansonsten 12 Monate) notwendig wird. Der Hersteller ist berechtigt, dem Nutzer ein Austauschgerät zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

4. Untervermietungen und/oder Gebrauchsüberlassungen an Dritte be​dürfen der Zustimmung von SODA RENT. Wird die Zustimmung versagt, so steht dem Nutzer kein Kündigungsrecht gemäß § 540 Abs. 1 BGB zu.

5. Der Nutzer wird den SODA JET® von allen Zugriffen Dritter frei​halten bzw. freimachen. Er wird SODA RENT unverzüglich unter Übersendung der ent​sprechenden Unterlagen von allen Ereignissen unterrichten, die ge​eignet sind, das Eigentum von SODA RENT zu beeinträchtigen. Der Nutzer hat auf seine Kosten SODA RENT bei notwendigen Abwehrmaßnahmen zu unterstützen und die notwendigen Inter​ventionskosten von SODA RENT zu tragen.

6. Eine ordentliche Kündigung, insbesondere bei Rechtsnachfolge ge​mäß § 580 BGB, ist während der Vertragsdauer ausgeschlossen. Die Nutzungsvereinbarung kann aus wichtigem Grund gekündigt werden. SODA RENT ist zur fristlosen Kündigung der Nutzungsvereinbarung berechtigt, wenn der Nutzer mit 2 monatlichen Nutzungsentgelten in Verzug ist oder wenn der Nutzer einen vertragswidrigen Gebrauch des SODA JET® trotz schriftli​cher Abmahnung nicht unterlässt. Im Falle der fristlosen Kündigung ist SODA RENT berechtigt, 30 % des Nutzungsentgeltes bis zur nächstmöglichen ordentlichen Kündigung als Schadensersatz zu verlangen. 

7. Bei einer Beendigung der Nutzungsvereinbarung hat der Nutzer den SODA JET® in einwandfreiem Zustand – abgesehen von der üblichen Abnutzung - und vollständig auf seine Kosten und sein Risiko an den Hersteller in der Originalverpackung zurückzusenden. 

8. Diese Nutzungsvereinbarung enthält alle Vereinbarungen der Parteien im Zusammen​hang mit der Nutzung des SODA JET®. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Eine mündliche Änderung dieses Formerforder​nisses ist ausgeschlossen.

9. Gerichtsstand für Vollkaufleute und juristische Personen ist Frankfurt am Main.

     
, den
      
Frankfurt/Main, den

_______________________________
______________________________

Nutzer/Stempel/Unterschrift  
   SODA RENT GmbH
�
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